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Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-
ergebnis 

Kommission für Brand- und 
Katastrophenschutz sowie 
Rettungswesen 

16.10.2025 Bekanntgabe   

Ausschuss für Verwaltung, Personal 
und Recht 

23.10.2025 Vorberatung   

Stadtrat 30.10.2025 Entscheidung   

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Neufassung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der Feuerwehren der Stadt Ingolstadt (Feuerwehraufwendungs- und 
Kostenersatzsatzung - FwKS) 
 
hier: Anpassung an die aktuelle Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags und 
Neukalkulation der Gebührensätze 
(Referent. Herr Müller) 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der Feuerwehren der Stadt Ingolstadt (Feuerwehraufwendungs- und 
Kostenersatzsatzung – FwKS) entsprechend der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage. 
 
 
gez. 
 
 
Dirk Müller 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
jährl. Mehreinnahmen von ca. 
55.000 Euro 

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 

 Pflichtaufgabe gem. BayFwG 
 Freiwillige Aufgabe 

 
Darstellung der Abweichung zum Haushalt 2025 bzw. Finanzplanung 2026 bis 2028: 
 
Verwaltungshaushalt 130000.110000 (Brand- und Katastrophenschutz, Benutzungsgebühren) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einnahmen Ansatz Mehreinnahmen 

In Euro 

2026 346.200 291.200 55.000 

2027 357.800 302.800 55.000 

2028 369.900 314.900 55.000 
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Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Redaktionelle Anpassung:  
Anpassung des bisherigen Satzungstextes an die aktuelle Mustersatzung des Bayerischen 
Gemeindetags. 
 
Neukalkulation der Gebührensätze: 
Die Neukalkulation berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der Personalkosten (Besoldung) sowie 
die allgemein gestiegenen Sach- und Verwaltungskosten. Damit wird die Kostendeckung gemäß 
Art. 8 Abs. 2 KAG sichergestellt. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Feuerwehraufwendungs- und Kostenersatzsatzung – FwKS 
Anlage 2 - Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der Feuerwehren der Stadt Ingolstadt 
 


